
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 07.06.2024
Amt: Hauptamt Kurzzeichen SB: Frau Mädchen-

Vötig
Az.:

BESCHLUSSVORLAGE NR. 113-2024

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Stadtrat 10.07.2024 0 0 0 0

GEGENSTAND: Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung der Stadt
Raguhn-Jeßnitz   

Kurzdarstellung des  Sachverhaltes: Die Stadt  Raguhn-Jeßnitz  hat  mit  Datum  vom
21.09.2019, zuletzt geändert  am 02.03.2021  eine Hauptsatzung (Anlage 1) erlassen.
Diese regelt  im  Wesentlichen,  welche  Ausschüsse  gebildet  werden  und  welche
Befugnisse diesen und dem Bürgermeister übertragen werden sollen. Bestandteil  der
Hauptsatzung ist  zudem  die  Ortschaftsverfassung,  aus  welcher  sich  die  Rechte  und
Pflichten der  Ortschaftsräte  und  der  Ortsbürgermeister  ergeben.  Im  Zuge  der
Konstituierung des  Stadtrates  ist  diese  an  aktuelle  Gegebenheiten  anzupassen,  zu
ändern bzw. bei umfangreichen Änderungen neu zu verfassen.

Ein verwaltungsseitig erarbeitetes  Muster,  das  bereits  Aktualisierungen  aufgrund  der
seit dem  01.07.2024  in  Kraft  getretenen  Änderungen  des  KVG  LSA  enthält,  ist
anliegend beigefügt.  Ggf.  bestehende  Änderungsvorschläge  des  Stadtrates  können
eingearbeitet werden.

Der Erlass  oder  die  Änderung  der  Hauptsatzung  muss  mit  der  Mehrheit  der
Stadtratsmitglieder (mindestens  11  Ja-Stimmen  erforderlich)  beschlossen
werden.

§ 10 KVG LSA
Hauptsatzung

(1) Jede Kommune muss eine Hauptsatzung erlassen.  In  ihr  ist  zu regeln,  was nach
den Vorschriften dieses Gesetzes der Hauptsatzung vorbehalten ist. Auch andere für
die Verfassung  der  Kommune  wesentliche  Angelegenheiten  können  in  der
Hauptsatzung geregelt werden..

(2) Die Hauptsatzung und ihre Änderung werden mit der Mehrheit der Mitglieder der
Vertretung beschlossen. Erlass  und  Änderungen  der  Hauptsatzung  sind  der
Kommunalaufsicht anzuzeigen.

Hinweis: Die  Hauptsatzung  unterliegt  mit  Inkrafttreten  der  letzten  Änderungen  des
KVG LSA  zum  01.07.2024  nicht  mehr  der  Genehmigungspflicht  durch  die
Kommunalaufsichtsbehörde und  tritt  somit  unmittelbar  nach  ihrer  öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft.   

Gesetzliche
Grundlagen:

§ 10 i. V. m. § 45 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA
(Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)   

EAnw Ja N



Finanzielle Auswirkungen:
  

Nein

Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 
 

BESCHLUSS-VORSCHLAG: Der Stadtrat  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  beschließt  die
Neufassung der  Hauptsatzung  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  in  der  vorliegenden
Fassung:

   

ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl (+ Bgm.): 21
Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen


